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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

A. Zielsetzung 

Verlängerung der Lebensarbeitszeit und Stärkung des Versiche-
rungsprinzips in der gesetzlichen Rentenversicherung mit dem 
Ziele der Begrenzung der Lohnzusatzkosten. 

B. Lösung 

Verlängerung der Lebensarbeitszeit durch Vorziehung und Be-
schleunigung der nach dem Rentenreformgesetz 1992 bereits vor-
gesehenen stufenweisen Anhebung der Altersgrenzen bei Alters-
renten für Frauen und für langjährig Versicherte. 

Einschränkung der Leistungen nach dem Fremdrentengesetz, 
insbesondere für Berechtigte, die künftig in die Bundesrepublik 
Deutschland zuziehen. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Durch die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen wird 
im Zeitraum bis zum Jahre 2000 die Rentenversicherung um ca. 
6,5 Mrd. DM entlastet. Der Bund wird in diesem Zeitraum durch 
niedrigere Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung um ca. 
1,4 Mrd. DM entlastet. Die Einzelheiten sind dem finanziellen Teil 
der Begründung zu entnehmen. 



Drucksache 13/4814 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

031 (311) - 800 00 - So 179/96 

Bonn, den 10. Juni 1996 

An die 
Präsidentin des 
Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und ande-
rer Gesetze mit Begründung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. 

Der Gesetzentwurf ist dem Bundesrat am 17. Mai 1996 als besonders eilbedürftig 
zugeleitet worden. 

Die Stellungnahme des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf sowie die Auffassung 
der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates werden unverzüglich 
nachgereicht. 

Dr. Helmut Kohl 
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Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche 
Rentenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 1990, I S. 1337), 
zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 237 eingefügt: 

„§ 237 a 

 Altersrente für Frauen" 

2. § 41 Abs. 1 bis 3 wird durch die folgenden Absätze 
ersetzt: 

„ (1) Die Altersgrenze von 60 Jahren wird bei Al-
tersrenten wegen Arbeitslosigkeit oder nach Al-
tersteilzeitarbeit und bei Altersrenten für Frauen 
für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1936 
geboren sind, angehoben. Die vorzeitige Inan-
spruchnahme einer solchen Altersrente ist mög-
lich. Die Anhebung der Altersgrenzen und die 
Möglichkeit der vorzeitigen Inanspruchnahme der 
Altersrenten bestimmen sich nach Anlage 19. 

(2) Die Altersgrenze von 63 Jahren wird für Ver-
sicherte, die nach dem 31. Dezember 1936 gebo-
ren sind, angehoben. Die vorzeitige Inanspruch-
nahme der Altersrente ist möglich. Die Anhebung 

der Altersgrenze und die Möglichkeit der vorzeiti-
gen Inanspruchnahme der Altersrente bestimmen 
sich nach Anlage 20. 

3. In § 154 Abs. 2 werden die Wörter „im Jahre 2001 
beginnende" gestrichen. 

4. Nach § 237 wird eingefügt: 

„§ 237a 

Altersrente für Frauen 

Die Altersgrenze von 60 Jahren bei der Alters-
rente für Frauen, die 

1. bis zum 7. Mai 1941 geboren sind und 

a) am 7. Mai 1996 arbeitslos waren oder Anpas-
sungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des 
Bergbaus bezogen haben oder 

b) deren Arbeitsverhältnis auf Grund einer 
Kündigung oder Vereinbarung, die vor dem 
7. Mai 1996 erfolgt ist, beendet worden ist, 

oder 

2. bis zum 7. Mai 1944 geboren sind und auf Grund 
einer Maßnahme nach Artikel 56 § 2 Buch-
stabe b des Vertrages über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS-V), die vor dem 7. Mai 1996 genehmigt 
worden ist, aus einem Bet rieb der Montanindu-
strie ausgeschieden sind, 

wird wie folgt angehoben: 

Versicherte 
Anhebung 

auf Alter 
vorzeitige Inanspruchnahme 

möglich ab Alter 
Geburtsjahr 

Geburtsmonat 
um Monate 

Jahr Monat Jahr Monat 

1941 
Januar-April 	 1 60 1 60 0 
Mai-August 	  2 60 2 60 0 
September-Dezember 	 3 60 3 60 0 

1942 
Januar-April 	 4 60 4 60 0 
Mai-August 	  5 60 5 60 0 
September-Dezember 	 6 60 6 60 0 

1943 
Januar-April 	 7 60 7 60 0 
Mai-August 	  8 60 8 60 0 
September-Dezember 	 9 60 9 60 0 

1944 
Januar-April 	 10 60 10 60 0" 
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5. Nach Anlage 18 wird eingefügt: 

„Anlage 19 

Anhebung der Altersgrenze von 60 Jahren 

Versicherte Anhebung auf Alter 
vorzeitige Inanspruchnahme 

möglich ab Alter 
Geburtsjahr um ... 

Geburtsmonat Monate 
Jahr Monat Jahr Monat 

1937 
Januar 	  1 60 1 60 0 
Februar, 	  2 60 2 60 0 
März 	  3 60 3 60 0 
April 	  4 60 4 60 0 
Mai 	  5 60 5 60 0 
Juni 	  6 60 6 60 0 
Juli 	  7 60 7 60 0 
August 	  8 60 8 60 0 
September 	  9 60 9 60 0 
Oktober 	  10 60 10 60 0 

I  November 	  11 60 11 60 0 
Dezember 	  12 61 0 60 0 

1938 
Januar 	  13 61 1 60 0 
Februar 	  14 61 2 60 0 
März 	  15 61 3 60 0 
April 	  16 61 4 60 0 
Mai 	  17 61 5 60 0 
Juni 	  18 61 6 60 0 
Juli 	  19 61 7 60 0 
August 	  20 61 8 60 0 
September 	  21 61 9 60 0 
Oktober 	  22 61 10 60 0 
November 	  23 61 11 60 0 
Dezember 	  24 62 0 60 0 

1939 
Januar 	  25 62 1 60 0 
Februar 	  26 62 2 60 0 
März 	  27 62 3 60 0 
April 	  28 62 4 60 0 
Mai 	  29 62 5 60 0 
Juni 	  30 62 6 60 0 
Juli 	  31 62 7 60 0 
August 	  32 62 8 60 0 
September 	  33 62 9 60 0 
Oktober 	  34 62 10 60 0 
November 	  35 62 11 60 0 
Dezember 	  36 63 0 60 0 

1940 
Januar 	  37 63 1 60 0 
Februar 	  38 63 2 60 0 
März 	  39 63 3 60 0 
April 	  40 63 4 60 0 
Mai 	  41 63 5 60 0 
Juni 	  42 63 6 60 0 
Juli 	  43 63 7 60 0 
August 	  44 63 8 60 0 
September 	  45 63 9 60 0 
Oktober 	  46 63 10 60 0 
November 	  47 63 11 60 0 
Dezember 	  48 64 0 60 0 
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noch Anlage 19 

Aufhebung der Altersgrenze von 60 Jahren 

Versicherte Anhebung auf Alter 
vorzeitige Inanspruchnahme 

möglich ab Alter 
Geburtsjahr um ... 

Geburtsmonat Monate 
Jahr Monat Jahr Monat 

1941 	  
Januar 	  49 64 1 60 0 
Februar 	  50 64 2 60 0 
März 	  51 64 3 60 0 
April 	  52 64 4 60 0 
Mai 	  53 64 5 60 0 
Juni 	  54 64 6 60 0 
Juli 	  55 64 7 60 0 
August 	  56 64 8 60 0 
September 	  57 64 9 60 0 
Oktober 	  58 64 10 60 0 
November 	  59 64 11 60 0 
Dezember 	  60 65 0 60 0 

1942 und später 	 60 65 0 60 0 

Anlage 20 

Anhebung der Altersgrenze von 63 Jahren 

Versicherte Anhebung auf Alter 
vorzeitige Inanspruchnahme 

möglich ab Alter 
Geburtsjahr um ... 

Geburtsmonat Monate 
Jahr Monat Jahr Monat 

1937 
Januar 	  1 63 1 63 0 
Februar 	  2 63 2 63 0 
März 	  3 63 3 63 0 
April 	  4 63 4 63 0 
Mai 	  5 63 5 63 0 
Juni 	  6 63 6 63 0 
Juli 	  7 63 7 63 0 
August 	  8 63 8 63 0 
September 	  9 63 9 63 0 
Oktober 	  10 63 10 63 0 
November 	  11 63 11 63 0 
Dezember 	  12 64 0 63 0 

1938 
Januar 	  13 64 1 63 0 
Februar 	  14 64 2 63 0 
März 	  15 64 3 63 0 
April 	  16 64 4 63 0 
Mai 	  17 64 5 63 0 
Juni 	  18 64 6 63 0 
Juli 	  19 64 7 63 0 
August 	  20 64 8 63 0 
September 	  21 64 9 63 0 
Oktober 	  22 64 10 63 0 
November 	  23 64 11 63 0 
Dezember 	  24 65 0 63 0 

1939 und später 	 24 65 0 63 0" 



Drucksache 13/4814 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Artikel 2 

Änderung des Fremdrentengesetzes 

Das Fremdrentengesetz in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 824-2, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 10 wird folgender § 10 a eingefügt: 

„§ 10a 

Berechtigte Verletzte und Hinterbliebene, die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesre-
publik Deutschland nach dem 6. Mai 1996 genom-
men haben, erhalten eine Rente in Höhe der 
Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz; 
für die Rente eines Verletzten sind bei einer Min-
derung der Erwerbsfähigkeit um 20 vom Hundert 
zwei Drittel der Mindestgrundrente zugrunde zu 
legen. " 

2. § 22 Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„ (4) Die nach den Absätzen 1 und 3 maßgebli-
chen Entgeltpunkte werden mit dem Faktor 0,6 
vervielfältigt." 

3. Nach § 22a wird folgender § 22b eingefügt: 

„§ 22b 

(1) Für anrechenbare Zeiten nach diesem Gesetz 
werden für einen Berechtigten höchstens 25 Ent-
geltpunkte der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten zugrunde gelegt. 

(2) Die Entgeltpunkte einer Rente mit anrechen-
baren Zeiten nach diesem Gesetz werden ermit-
telt, indem die Summe aller Entgeltpunkte um die 
Entgeltpunkte vermindert wird, die sich ohne Be-
rücksichtigung von anrechenbaren Zeiten nach 
diesem Gesetz ergeben. 

(3) Bei Ehegatten und in einer eheähnlichen Ge-
meinschaft lebenden Berechtigten, deren jeweili-
ge Renten nach den Absätzen 1 und 2 festgestellt 
worden sind, werden höchstens insgesamt 
40 Entgeltpunkte zugrunde gelegt. Diese werden 
auf die Renten in dem Verhältnis aufgeteilt, in 
dem die sich nach Anwendung der Absätze 1 
und 2 jeweils ergebenden Entgeltpunkte zueinan-
der stehen, höchstens jedoch 25 Entgeltpunkte für 
einen Berechtigten. 

Artikel 3 

Änderung des Fremdrenten- und Auslandsrenten

-

Neuregelungsgesetzes 

Artikel 6 des Fremdrenten- und Auslandsrenten-
Neuregelungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 824-3, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch . . ., wird 
wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) § 22 Abs. 3 des Fremdrentengesetzes in 
der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fas-
sung und § 22 Abs. 4 des Fremdrentengesetzes 
in der ab 1. Januar 1992 sowie in der vom 7. Mai 
1996 an geltenden Fassung finden keine An-

wendung auf Berechtigte, die nach Maßgabe 
des Abkommens vom 8. Dezember 1990 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Polen über Soziale Sicherheit Ansprü-
che und Anwartschaften auf der Grundlage des 
Abkommens vom 9. Oktober 1975 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Volksre-
publik Polen über Renten- und Unfallversiche-
rung haben. " 

b) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„(7) Bei Berechtigten nach Absatz 5 werden 
Entgeltpunkte (Ost) ermittelt." 

2. In § 4 a wird die Angabe „Buchstabe b" gestri-
chen. 

3. Nach § 4 a werden die folgenden §§ 4 b und 4 c ein-
gefügt: 

„§ 4b 

§ 22b des Fremdrentengesetzes ist nicht für Be-
rechtigte anzuwenden, die vor dem 7. Mai 1996 ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepu-
blik Deutschland genommen haben. 

§ 4c 

§ 22 Abs. 4 des Fremdrentengesetzes in der vom 
7. Mai 1996 an geltenden Fassung ist nicht für Be-
rechtigte anzuwenden, die vor dem 7. Mai 1996 ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepu-
blik Deutschland genommen haben und deren 
Rente vor dem ... (ersten Tag des auf die Verkün-
dung dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats) 
beginnt." 

Artikel 4 

Überprüfung von Feststellungsbescheiden 

Bescheide, die außerhalb einer Rentenbewilligung 
Feststellungen getroffen haben, sind zu überprüfen, 
ob sie mit den zum Zeitpunkt des Rentenbeginns gel-
tenden Vorschriften des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch und des Fremdrentenrechts übereinstim-
men. Beginnt eine Rente nach dem 31. Dezember 
1996, ist die für diese Rente nach diesem Zeitpunkt 
maßgebende Fassung des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch und des Fremdrentenrechts von ihrem Be-
ginn an auch dann anzuwenden, wenn der Feststel-
lungsbescheid nach Satz 1 noch nicht durch einen 
neuen Feststellungsbescheid ersetzt ist; der Feststel

-

lungsbescheid ist im Rentenbescheid mit Wirkung 
für die Vergangenheit ohne Rücksicht auf die Vor-
aussetzungen der §§ 24 und 48 des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch aufzuheben. 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1997 in Kraft, 
soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes be-
stimmt ist. 

(2) Die Artikel 2 und 3 treten mit Wirkung vom 
7. Mai 1996 in Kraft. 

(3) Artikel 4 tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Aktionsprogramm für Investitionen 
und Arbeitsplätze 

Die Bundesregierung hat zu Beginn des Jahres 1996 
ein Aktionsprogramm für Investitionen und Arbeits-
plätze beschlossen. Ziel ist es, mehr Wachstumsdyna-
mik zu ermöglichen, zusätzliche Arbeitsplätze zu 
schaffen und die wi rtschaftlichen Fundamente unse-
res Sozialstaates dauerhaft zu sichern. 

Dies macht eine Vorziehung und Beschleunigung der 
nach dem Rentenreformgesetz 1992 bereits vorgese-
henen stufenweisen Anhebung der vorgezogenen 
Altersgrenzen sowie einschränkende Regelungen im 
Bereich des Fremdrentenrechts erforderlich. 

Altersgrenzen für vorzeitige Altersrenten 

Zur Korrektur der bisherigen Frühverrentungspraxis 
hat die Bundesregierung mit dem Entwurf eines Ge-
setzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in 
den Ruhestand bereits die erforderlichen Maß-
nahmen zur Entlastung der Rentenversicherung und 
der Bundesanstalt für Arbeit beschlossen und auf 
den Weg der Gesetzgebung gebracht (Drucksache 
13/4366). Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen 
zur Einflußnahme auf das tatsächliche Rentenein-
trittsalter erforderlich. Dieses liegt heute unter 60 Jah-
ren und damit mehr als 3 Jahre unter der gesetzlichen 
Altersgrenze für langjährig Versicherte. Daher sieht 
der Gesetzentwurf vor, daß auch die Altersgrenzen 
für die Altersrente für Frauen und für langjährig 
Versicherte früher als im Rentenreformgesetz 1992 
vorgesehen angehoben werden sollen. Die An-
hebung der Altersgrenze bei der Altersrente für 
Frauen soll in Monatsschritten am 1. Januar 1997 be-
ginnen; im Dezember 1999 soll die Altersgrenze 63 
erreicht sein. Von Januar 2000 bis Dezember 2001 
soll diese Altersgrenze zusammen mit der Alters-
grenze 63 für langjährig Versicherte in Monatsschrit-
ten auf das vollendete 65. Lebensjahr angehoben 
werden. 

Es soll jedoch die Möglichkeit bestehen bleiben, den 
Zeitpunkt des Übergangs in eine Altersrente im Rah-
men der bestehenden Altersgrenzen entsprechend 
den persönlichen Bedürfnissen flexibel zu bestim-
men. Deshalb soll weiterhin die vorzeitige Inan-
spruchnahme der Rente möglich sein. Entsprechend 
der längeren Rentenlaufzeit wird in solchen Fäl-
len der Rentenzahlbetrag für jeden Monat der vor-
zeitigen Inanspruchnahme der Rente durch Redu-
zierung des Zugangsfaktors um 0,3 v. H. gemindert. 
Diese Rentenminderung kann durch Zahlung zu-
sätzlicher Beiträge ausgeglichen oder verringert wer-
den. 

Fremdrentenrecht 

Das mit der Fremdrentengesetzgebung verfolgte 
Ziel, die Vertriebenen und Spätaussiedler, die infolge 
der Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs ihre so-
ziale Sicherung in den Herkunftsgebieten verloren 
haben, in das Rentenversicherungssystem der Bun-
desrepublik Deutschland einzugliedern, ist weitge-
hend erreicht. Über 50 Jahre nach Kriegsende und 
wegen der Überwindung der deutschen und europäi-
schen Teilung ist eine unveränderte Beibehaltung der 
für einen Übergangszeitraum konzipierten, ein hohes 
Rentenniveau sichernden Regelungen sachlich nicht 
mehr zu rechtfertigen. Einschränkende Regelungen 
sind auch zur Erhaltung der Akzeptanz der Leistun-
gen nach dem Fremdrentengesetz erforderlich. 

Deshalb sollen bei allen künftigen Rentenzugängen 
unabhängig vom Zeitpunkt des Zuzugs die für den 
einzelnen Berechtigten maßgeblichen Tabellenwerte 
des Fremdrentengesetzes um 40 Prozent abgesenkt 
werden. Im Gegensatz zum bisherigen Recht, nach 
dem die Höhe der Rente vom Zeitpunkt des Zuzugs 
abhängt, sollen künftig alle Rentenzugänge gleich 
behandelt werden. Außerdem soll die Rente nach 
dem Fremdrentengesetz für Personen, die erst künf-
tig in die Bundesrepublik Deutschland zuziehen, 
höchstens in Orientierung an der Höhe der Einglie-
derungshilfe geleistet werden. 

Vertrauensschutz 

Aus Gründen des Vertrauensschutzes soll es für 
Frauen, für die die Altersgrenze früher und schneller 
als bisher angehoben werden soll, bei der bisherigen 
Regelung bleiben, wenn sie am 7. Mai 1996 bereits 
das 55. Lebensjahr vollendet haben und an diesem 
Tag arbeitslos waren oder Anpassungsgeld für ent-
lassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben 
oder aufgrund einer Kündigung oder Vereinbarung, 
die vor dem 7. Mai 1996 erfolgt ist, ihr Arbeitsverhält-
nis beendet worden ist. 

Dadurch wird insbesondere den Belangen der Frau-
en Rechnung getragen, die nach dem im Gesetzent-
wurf zur Förderung eines gleitenden Übergangs in 
den Ruhestand vorgesehenen Stichtag „14. Februar 
1996" im Vertrauen auf eine Altersrente für Frauen 
ab Vollendung des 60. Lebensjahres entsprechend 
disponiert und ihr Arbeitsverhältnis beendet haben. 

Innerhalb der Neuregelungen zum Fremdrenten-
recht wird dem Vertrauensschutz dadurch Rechnung 
getragen, daß bei Berechtigten, die ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt vor dem 7. Mai 1996 in der Bundes-
republik Deutschland genommen haben, der Renten-
anteil aus Zeiten nach dem Fremdrentengesetz nicht 
an der Höhe der Eingliederungshilfe bzw. am 1,6fa-
chen der Eingliederungshilfe orientiert wird. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu Nummer 2 (§ 41) 

Die Altersgrenze für die Altersrente wegen Arbeitslo-
sigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit, die Altersrente 
für Frauen und die Altersrente für langjährig Versi-
cherte soll nach dem geltenden Recht vom Jahre 
2001 an schrittweise auf das 65. Lebensjahr angeho-
ben werden. 

Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes zur Förde-
rung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand 
sieht bereits eine Anhebung der Altersgrenze für die 
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Alters-
teilzeitarbeit vom Jahre 1997 an vor. Zur Vermeidung 
von Ausweichreaktionen ist es erforderlich, auch die 
Altersrente für Frauen anzuheben. 

Die Altersgrenze für die Altersrente wegen Arbeitslo-
sigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit und die Alters-
rente für Frauen soll von 1997 an, die Altersgrenze 
für die Altersrente für langjährig Versicherte erst 
vom Jahre 2000 an, wenn die zuvor erwähnten Al-
tersgrenzen auf das 63. Lebensjahr gestiegen sind, 
angehoben werden. 

Die Anhebung soll in Monatsschritten erfolgen und 
im Dezember 2001 abgeschlossen sein. 

Die vorzeitige Inanspruchnahme der Altersrenten 
wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit 
und für Frauen ist ab Vollendung des 60. Lebensjah-
res, die vorzeitige Inanspruchnahme der Altersrente 
für langjährig Versicherte ab Vollendung des 63. Le-
bensjahres möglich. Für jeden Monat, den die Rente 
vorzeitig in Anspruch genommen worden ist, wird 
der Zugangsfaktor um 0,3 v. H. gemindert. 

Die Anhebung der Altersgrenzen und die Möglich-
keiten der vorzeitigen Inanspruchnahme ergeben 
sich aus den Anlagen 19 und 20. 

Zu Nummer 3 (§ 154) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
aus Anlaß der vorgezogenen Anhebung der Alters-
grenzen. 

Zu Nummer 4 (§ 237a) 

In Anlehnung an den Gesetzentwurf zur Förderung 
eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand soll es 
aus Vertrauensschutzgründen für Frauen der Ge-
burtsjahrgänge ab 1937, für die die Altersgrenze frü-
her und schneller als bisher angehoben werden soll, 
bei der bisherigen Regelung bleiben, wenn sie am 
Stichtag bereits das 55. Lebensjahr vollendet hatten 
und an diesem Tag arbeitslos waren oder Anpas-
sungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Berg-
baus bezogen haben oder aufgrund einer Kündigung 
oder Vereinbarung, die vor dem Stichtag erfolgt ist, 

ihr Arbeitsverhältnis beendet worden ist. Mit dieser 
Regelung sollen insbesondere Frauen erfaßt werden, 
die nach dem im Gesetzentwurf zur Förderung eines 
gleitenden Übergangs in den Ruhestand vorgesehe-
nen Stichtag „ 14. Februar 1996" im Vertrauen auf 
eine Altersrente für Frauen ab Vollendung des 60. Le-
bensjahres entsprechend disponiert und ihr Arbeits-
verhältnis beendet haben. 

Wie im Gesetzentwurf zur Förderung eines gleiten-
den Übergangs in den Ruhestand gilt diese Vertrau-
ensschutzregelung auch für Frauen, die am Stichtag 
das 52. Lebensjahr vollendet hatten und aufgrund ei-
ner Maßnahme nach Artikel 56 § 2 Buchstabe b des 
Vertrages über die Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl (EGKS-V), die vor 
dem Tag der Kabinettentscheidung genehmigt wor-
den ist, aus einem Betrieb der Montanindustrie aus-
geschieden sind. 

Zu Nummer 5 (Anlagen 19 und 20) 

Aus der Anlage 19 ergibt sich die Anhebung der Al-
tersgrenze von 60 Jahren und die Möglichkeit der 
vorzeitigen Inanspruchnahme für die Altersrente we-
gen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit 
und für Frauen. 

Aus der Anlage 20 ergibt sich die Anhebung der Al-
tersgrenze von 63 Jahren und die Möglichkeit der 
vorzeitigen Inanspruchnahme für die Altersrente für 
langjährig Versicherte. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Fremdrentengesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 10a) 

Die Vorschrift begrenzt die Leistungen nach dem 
Fremdrentenrecht für künftige Aussiedler auf einen 
Betrag, der auch in anderen Entschädigungssyste-
men als Mindestleistungen gewährt wird. 

Zu Nummer 2 (§ 22) 

Durch die Änderung des Absatzes 4 wird der pau-
schale Abschlag von 30 v. H. auf 40 v. H. erhöht. 

Zu Nummer 3 (§ 22b) 

Durch die Vorschrift wird der Rentenanteil aus Zeiten 
nach dem Fremdrentengesetz (FRG) für Berechtigte, 
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt ab dem 15. Mai 
1996 in der Bundesrepublik Deutschland genommen 
haben oder noch nehmen, an der Höhe der Einglie-
derungshilfe, bei Ehepaaren und Berechtigten, die in 
einer eheähnlichen Gemeinschaft leben, am 1,6fa-
chen der Eingliederungshilfe orientiert. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Fremdrenten- und 
Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 4) 

Zu Buchstabe a 

Für Berechtigte, die nach Maßgabe des Abkommens 
vom 8. Dezember 1990 zwischen der Bundesrepublik 
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Deutschland und der Republik Polen über Soziale Si-
cherheit Ansprüche und Anwartschaften auf der 
Grundlage des Abkommens vom 9. Oktober 1975 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Volksrepublik Polen über Renten- und Unfallversi-
cherung haben, soll es bei der bisherigen Regelung 
bleiben. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Neufassung von Absatz 5. 

Zu Nummer 2 (§ 4 a) 

Folgeänderung zur Neufassung von § 4 Abs. 5. 

Zu Nummer 3 (§§ 4 b, 4 c) 

Durch die Regelung in § 4 b wird sichergestellt, daß 
§ 22b FRG auf Berechtigte, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt vor dem 7. Mai 1996 in der Bundesrepu-
blik Deutschland genommen haben, keine Anwen-
dung findet. Die Regelung in § 4 c sichert den Ver-
trauensschutz für Personen, die sich bereits in der 
Bundesrepublik Deutschland aufhalten und deren 
Rentenbeginn unmittelbar bevorsteht. 

Zu Artikel 4 (Überprüfung von 
Feststellungsbescheiden) 

Das Gesetz enthält Änderungen, die eine Überprü-
fung derjenigen Bescheide erfordert, mit denen in 
der Vergangenheit Feststellungsbescheide über die 
Berücksichtigung von Zeiten überprüft werden müs-
sen, ob sie mit der geänderten Rechtslage überein-
stimmen. Durch die Regelung wird bestimmt, daß die 
Ersetzung der ergangenen Feststellungsbescheide 
erst mit Wirkung vom Rentenbeginn an erfolgen 
muß, damit das letztlich maßgebende Recht anzu-
wenden ist. 

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

C. Finanzieller Teil 

Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs 
auf die Rentenversicherung sind der folgenden Uber-
sicht zu entnehmen: (Angaben in Mrd. DM, [ - ] Ent-
lastung, [+] Belastung). 

Maßnahme 1996 1997 1998 1999 2000 

Anhebung der Altersgrenzen für vorzeitige 
Altersrenten auf 65 Jahre 

- Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder 
nach Altersteilzeit (von 63 auf 65) 	 - - - - - 

- Altersrente an Frauen 	  - - 0,1 -0,5 - 1,1 - 2,1 

- Altersrente an langjährig Versicherte 	 - - - - - 0,4 

Neuordnung des Fremdrentenrechts 	 - 0,0 - 0,2 - 0,4 - 0,7 -1,0 

Entlastung in Mrd. DM 	  - 0,0 - 0,3 - 0,9 - 1,8 - 3,5 

Entlastung Bundeszuschuß in Mrd. DM 	 - 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,7 

Anhebung der Altersgrenzen für vorzeitige 
Altersrenten 

Die Berechnungen zur Heraufsetzung der Alters-
grenzen für Renten wegen Arbeitslosigkeit oder nach 
Altersteilzeitarbeit an Frauen und an langjährig Ver-
sicherte gehen davon aus, daß 40 v. H. der Betroffe-
nen die Rente aufschieben, 30 v. H. den Abschlag in 
Kauf nehmen und 30 v. H. in eine Rente wegen Er-
werbsunfähigkeit ausweichen. Bei den Renten we-
gen Arbeitslosigkeit oder Altersteilzeit wird von ei-
nem Potential von 180 000 Personen, bei den Renten 
an Frauen von einem von 150 000 Personen und bei 
den langjährig Versicherten von einem von 100 000 
Personen ausgegangen. 

Neuordnung des Fremdrentenrechts 

Es wird davon ausgegangen, daß mittelfristig von 
den knapp 200 000 zuziehenden Spätaussiedlern rd. 

11 v. H. 60 Jahre alt sind und daß von den unter 
60jährigen mit FRG-Anspruch ein geringer Anteil 
Anspruch auf BU/EU-Rente hat. 

Vom Gesamtbestand der vorhandenen Aussiedler 
werden rd. 100 000 Personen jährlich in Rente gehen 
und von der Abschlagsregelung betroffen. 

D. Preiswirkungsklausel 

Die Maßnahmen im Bereich der Rentenversicherung 
vermeiden Kostenanstiege in der Wi rtschaft, vermei-
den eine stärkere Belastung der Arbeitnehmerein-
kommen und entlasten den Bundeshaushalt. Die Wir-
kungen, die sich hieraus ergeben, aber sich im ein-
zelnen nicht quantifizieren lassen, werden die ge-
samtwirtschaftliche Preisentwicklung positiv beein-
flussen. 








